
Gesetz betreffend die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen 
(SchVerschrG)
G. v. 04.12.1899 RGBl. S. 691; zuletzt geändert durch Artikel 53 G. v. 05.10.1994 BGBl. I S. 2911; aufgehoben durch Artikel 8 G. v. 
31.07.2009 BGBl. I S. 2512; Geltung ab 01.01.1964

§ 1 Gläubigerversammlung

(1) Sind von jemand, der im Inland seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat, im Inland 
Schuldverschreibungen  mit  im  voraus  bestimmten  Nennwerten  ausgestellt,  die  nach  dem Verhältnis 
dieser Werte den Gläubigern gleiche Rechte gewähren, und betragen die Nennwerte der ausgegebenen 
Schuldverschreibungen  zusammen  mindestens  dreihunderttausend  Deutsche  Mark  und  die  Zahl  der 
ausgegebenen  Stücke  mindestens  dreihundert,  so  haben  die  Beschlüsse,  welche  von  einer 
Versammlung  der  Gläubiger  aus  diesen  Schuldverschreibungen  zur  Wahrung  ihrer  gemeinsamen 
Interessen  gefaßt  werden,  nach  Maßgabe dieses  Gesetzes  verbindliche  Kraft  für  alle  Gläubiger  der 
bezeichneten Art. 

(2) Die Versammlung kann insbesondere zur Wahrnehmung der Rechte der Gläubiger einen gemeinsamen 
Vertreter für diese bestellen. 

(3) Eine Verpflichtung zu Leistungen kann für die Gläubiger durch Beschluß der Gläubigerversammlung nicht 
begründet werden.

§ 2 Bekanntmachungspflicht des Schuldners; Versammlungsverbot

Sinkt  der  Gesamtbetrag  der  im  Umlauf  befindlichen  Schuldverschreibungen  unter  einhunderttausend 
Deutsche Mark oder sinkt die Zahl der im Umlauf befindlichen Stücke unter einhundert, so ist dies von dem 
Schuldner  unverzüglich  im  Bundesanzeiger  bekanntzumachen.  Von  dem  auf  die  Bekanntmachung 
folgenden Tag an können Gläubigerversammlungen auf  Grund dieses Gesetzes  nicht  mehr  abgehalten 
werden; mit dem bezeichneten Zeitpunkt erlischt das Amt eines von der Gläubigerversammlung bestellten 
Vertreters der Gläubiger.

§ 3 Einberufung und Kosten der Versammlung

(1) Die Versammlung wird durch den Schuldner berufen. 
(2)  Die  Versammlung  ist  zu  berufen,  wenn  Gläubiger,  deren  Schuldverschreibungen  zusammen  den 

zwanzigsten Teil des Gesamtbetrags der im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen erreichen, oder 
ein  von  der  Gläubigerversammlung  bestellter  Vertreter  der  Gläubiger  die  Berufung  schriftlich  unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe verlangen. 

(3)  Die  Kosten der Berufung und Abhaltung der Versammlung trägt,  soweit  nicht  in  diesem Gesetz ein 
anderes vorgeschrieben ist, der Schuldner.

§ 4 Ermächtigung zur Versammlungsberufung

(1) Wird einem nach § 3 Abs. 2 gestellten Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk  der  Schuldner  seinen  Wohnsitz  oder  seine  gewerbliche  Niederlassung  hat,  die  Antragsteller 
ermächtigen, die Versammlung zu berufen. Hat in dem Zeitpunkt, in welchem der Antrag gestellt werden 
soll, der Schuldner im Inland weder einen Wohnsitz noch eine gewerbliche Niederlassung, so ist das 
Amtsgericht  zuständig,  in  dessen  Bezirk  er  zuletzt  seinen  Wohnsitz  oder  seine  gewerbliche 
Niederlassung gehabt hat. 

(2) Wird der Antrag von Gläubigern gestellt, so haben diese ihre Schuldverschreibungen bei der Reichsbank, 
bei einem Notar oder bei einer anderen durch die Landesregierung dazu für geeignet erklärten Stelle zu 
hinterlegen. 

(3) Wird die Ermächtigung zur Berufung der Gläubigerversammlung erteilt, so kann das Gericht zugleich 
über den Vorsitz in der Versammlung Bestimmung treffen. Das Gericht entscheidet darüber, ob die durch 
den Antrag sowie die durch die Berufung und Abhaltung der Versammlung entstehenden Kosten von den 
Antragstellern oder von dem Schuldner zu tragen sind. 

(4)  Vor  der  Verfügung,  durch  welche  über  den  Antrag  auf  Ermächtigung  zur  Berufung  der 
Gläubigerversammlung  oder  über  die  Tragung  der  Kosten  entschieden  wird,  ist,  soweit  tunlich,  der 
Schuldner und, wenn ein Vertreter der Gläubiger bestellt ist, auch dieser zu hören. Gegen die Verfügung 
findet die sofortige Beschwerde statt.

§ 5 Anhörung der Aufsichtsbehörde



(1) Steht der Schuldner oder sein Geschäftsbetrieb unter staatlicher Aufsicht, so hat das Gericht vor der in § 
4 Abs. 4 bezeichneten Verfügung auch die Aufsichtsbehörde zu hören. 

(2)  Die  Aufsichtsbehörde kann die  Gläubigerversammlung auf  Kosten des Schuldners  berufen oder  die 
Berufung durch den Schuldner anordnen. 

(3) Sie hat das Recht, einen Vertreter in die Versammlung zu entsenden.

§ 6 Form der Versammlungsberufung

(1)  Die  Berufung  der  Gläubigerversammlung  erfolgt  durch  mindestens  zweimalige  Bekanntmachung  im 
Bundesanzeiger und in den sonstigen Blättern, durch welche für den Bezirk des in § 4 bezeichneten 
Gerichts die Eintragungen in das Handelsregister bekanntgemacht werden. An die Stelle der letzteren 
Blätter treten, wenn der Schuldner eine Aktiengesellschaft, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, eine 
Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  oder  eine  eingetragene  Genossenschaft  ist,  die  für  die 
Veröffentlichungen der Gesellschaft oder der Genossenschaft bestimmten Blätter. 

(2) Die Frist zwischen der letzten Bekanntmachung und dem Tag der Versammlung ist so zu bemessen, daß 
mindestens zwei Wochen für die in § 10 Abs. 2 vorgesehene Hinterlegung der Schuldverschreibungen 
frei bleiben. 

(3) In dem Fall des § 4 muß bei der Berufung auf die gerichtliche Ermächtigung Bezug genommen werden.

§ 7 Bekanntmachung des Versammlungszweckes

(1) Der Zweck der Versammlung soll bei der Berufung bekanntgemacht werden. Jedem Gläubiger ist auf 
Verlangen eine Abschrift der Anträge zu erteilen. 

(2) Über Gegenstände, die nicht gemäß § 6 Abs. 1, 2 ihrem wesentlichen Inhalt nach angekündigt sind, 
können Beschlüsse nicht gefaßt werden. 

(3) Die Vorschriften der §§ 3, 4 des § 5 Abs. 1, 2 und des § 6 Abs. 3 finden auf die Ankündigung von 
Gegenständen zur Beschlußfassung einer Versammlung entsprechende Anwendung.

§ 8 Verzeichnis über die Versammlungsteilnehmer

Bei  dem Beginn  der  Versammlung  ist  ein  Verzeichnis  der  erschienenen  Gläubiger  oder  Vertreter  von 
Gläubigern  mit  Angabe  ihres  Namens  und  Wohnorts  sowie  des  Betrags  der  von  jedem  vertretenen 
Schuldverschreibungen aufzustellen. Das Verzeichnis ist sofort nach der Aufstellung, spätestens aber vor 
der ersten Abstimmung zur Einsicht aufzulegen; es ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 9 Verhandlungsprotokoll

(1)  Jeder  Beschluß der  Versammlung  bedarf  zu  seiner  Gültigkeit  der  Beurkundung durch  ein  über  die 
Verhandlung notariell aufgenommenes Protokoll. 

(2) In dem Protokoll sind der Ort und der Tag der Verhandlung, der Name des Notars sowie die Art und das 
Ergebnis der Beschlußfassungen anzugeben. 

(3)  Das nach § 8 aufgestellte Verzeichnis der Teilnehmer der Versammlung sowie die Belege über die 
ordnungsmäßige Berufung der Versammlung sind dem Protokoll beizufügen. Die Beifügung der Belege 
über die Berufung der Versammlung kann unterbleiben, wenn die Belege unter Angabe ihres Inhalts in 
dem Protokoll aufgeführt werden. 

(4) Das Protokoll muß von dem Notar vollzogen werden. Die Zuziehung von Zeugen ist nicht erforderlich.

§ 10 Beschlussfassung

(1) Die Beschlüsse bedürfen, soweit nicht in diesem Gesetz ein anderes vorgeschrieben ist, der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Die Mehrheit wird nach den Beträgen der Schuldverschreibungen berechnet. Bei 
Gleichheit der Stimmen entscheidet die Zahl der Gläubiger. 

(2) Gezählt werden nur die Stimmen derjenigen Gläubiger, welche ihre Schuldverschreibungen spätestens 
am zweiten Tag vor der Versammlung bei der Reichsbank, bei einem Notar oder bei einer anderen durch 
die Landesregierung dazu für geeignet erklärten Stelle hinterlegt haben. 

(3)  Das  Stimmrecht  kann  durch  einen  Bevollmächtigten  ausgeübt  werden.  Für  die  Vollmacht  ist  die 
schriftliche Form erforderlich und genügend. 



(4) Der Schuldner ist  für die in seinem Besitz befindlichen Schuldverschreibungen nicht stimmberechtigt. 
Soweit ihm an den Schuldverschreibungen ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht zusteht, ist er 
auf  Verlangen  des  Eigentümers  verpflichtet,  die  Schuldverschreibungen  bei  einer  der  in  Absatz  2 
bezeichneten Stellen in der Weise zu hinterlegen, daß, unbeschadet der Fortdauer des Pfandrechts oder 
Zurückbehaltungsrechts, dem Eigentümer die Ausübung des Stimmrechts ermöglicht wird; die Kosten der 
Hinterlegung hat der Eigentümer zu tragen und vorzuschießen.

§ 11 Aufgabe oder Beschränkung von Gläubigerrechten

(1)  Die  Aufgabe  oder  Beschränkung  von  Rechten  der  Gläubiger,  insbesondere  die  Ermäßigung  des 
Zinsfußes oder die Bewilligung einer Stundung, kann von der Gläubigerversammlung höchstens für die 
Dauer von drei Jahren und nur zur Abwendung einer Zahlungseinstellung oder des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Schuldners beschlossen werden. Wird binnen drei Jahren nach einem solchen 
Beschluß das Insolvenzverfahren eröffnet,  so wird  die Aufgabe oder Beschränkung der Rechte allen 
Gläubigern gegenüber hinfällig. 

(2) Der Beschluß, durch welchen Rechte der Gläubiger aufgegeben oder beschränkt werden, bedarf einer 
Mehrheit  von mindestens drei  Viertel  der  abgegebenen Stimmen.  Die  Mehrheit  muß mindestens die 
Hälfte des Nennwerts der im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen und, wenn dieser nicht mehr 
als zwölf Millionen Deutsche Mark beträgt, mindestens zwei Drittel des Nennwerts erreichen; beträgt der 
Nennwert der im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen weniger als sechzehn Millionen, aber mehr 
als zwölf Millionen Deutsche Mark, so muß die Mehrheit acht Millionen Deutsche Mark erreichen. 

(3) In diesen Fällen bleiben bei der Berechnung des Nennwerts der umlaufenden Schuldverschreibungen die 
im Besitz des Schuldners befindlichen Schuldverschreibungen, für welche das Stimmrecht nach § 10 
Abs. 4 ausgeschlossen ist, außer Ansatz. 

(4) Der Schuldner ist verpflichtet, in der Gläubigerversammlung Auskunft über den Betrag der im Umlauf 
befindlichen, zum Stimmen berechtigenden Schuldverschreibungen zu erteilen. 

(5) Kommt in der Gläubigerversammlung zwar die nach Absatz 2 Satz 1 erforderliche Mehrheit, nicht aber 
die nach Absatz 2 Satz 2 erforderliche Mehrheit zustande, so hat der Schuldner, wenn die Versammlung 
dies  mit  der  Mehrheit  der  abgegebenen  Stimmen  beschließt  oder  ein  etwa  bestellter  Vertreter  es 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt, alsbald eine zweite Versammlung zum 
Zwecke  der  erneuten  Beschlußfassung  zu  berufen.  Die  zweite  Versammlung  beschließt  mit  einer 
Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen ohne Rücksicht auf den Betrag der von 
dieser  Mehrheit  vertretenen  Schuldverschreibungen.  Sie  darf  nicht  vor  dem  Ablauf  der  ersten 
Versammlung berufen werden.

§ 12 Begünstigungsverbot

(1) Ein Beschluß der in § 11 bezeichneten Art muß für alle Gläubiger die gleichen Bedingungen festsetzen. 
Die  Festsetzung ungleicher  Bedingungen ist  nur  mit  ausdrücklicher  Einwilligung der  zurückgesetzten 
Gläubiger zulässig. Jedes sonstige Abkommen des Schuldners oder eines Dritten mit einem Gläubiger, 
durch  welches  dieser  begünstigt  werden  soll,  ist  nichtig.  Ein  Beschluß der  Versammlung,  der  durch 
Begünstigung einzelner Gläubiger zustande gebracht ist, hat den übrigen Gläubigern gegenüber keine 
verbindliche Kraft. 

(2) Der Schuldner hat den Beschluß in der in § 6 Abs. 1 bezeichneten Weise bekanntzumachen. 
(3)  Auf  die  dem  Nennwert  der  Schuldverschreibungen  entsprechenden  Kapitalansprüche  kann  durch 

Beschluß der Versammlung nicht verzichtet werden.

§ 13 Bestätigung

(1) Steht der Schuldner oder sein Geschäftsbetrieb unter staatlicher Aufsicht, so ist zu einem Beschluß der 
in § 11 bezeichneten Art die Bestätigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich. 

(2)  Die  Aufsichtsbehörde  hat  die  Erteilung  sowie  die  Versagung  der  Bestätigung  öffentlich 
bekanntzumachen.

§ 14 Bestellung eines Gläubigervertreters

(1) Beschließt die Versammlung die Bestellung eines Vertreters der Gläubiger, so muß zugleich der Umfang 
seiner Befugnisse bestimmt werden. 



(2)  Soweit  der  Vertreter  zur  Geltendmachung  von  Rechten  der  Gläubiger  ermächtigt  ist,  kann  durch 
Beschluß  der  Gläubigerversammlung  die  Befugnis  der  einzelnen  Gläubiger  zur  selbständigen 
Geltendmachung ausgeschlossen werden. Der Beschluß unterliegt den Vorschriften des § 11 Abs. 2 bis 
4, des § 12 Abs. 2 und des § 13. 

(3) Zum Verzicht auf Rechte der Gläubiger ist der Vertreter nur auf Grund eines ihn hierzu im einzelnen Fall 
besonders ermächtigenden Beschlusses der Gläubigerversammlung befugt. Der Beschluß unterliegt den 
Vorschriften der §§ 11 bis 13. 

(4) Führt der Vertreter für die Gesamtheit der Gläubiger einen Rechtsstreit, so hat er in diesem die Stellung 
eines gesetzlichen Vertreters. Für die Kosten des Rechtsstreits, welche den Gläubigern zur Last fallen, 
haftet der Schuldner, unbeschadet seines Rückgriffs gegen die Gläubiger. 

(5) Sind mehrere Vertreter bestellt, so können sie, falls nicht ein anderes bestimmt ist, ihre Befugnisse nur in 
Gemeinschaft ausüben. 

(6)  Ein  Vertreter  kann,  unbeschadet  des  Anspruchs  auf  die  vertragsmäßige  Vergütung,  von  der 
Gläubigerversammlung jederzeit abberufen werden. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit von drei Viertel 
der abgegebenen Stimmen; die Mehrheit muß, wenn dem Vertreter nach Maßgabe des Absatzes 2 die 
ausschließliche Geltendmachung von Rechten der Gläubiger übertragen ist, mindestens die Hälfte des 
Nennwerts der im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen betragen; die Vorschriften des § 11 Abs. 
3, 4 und des § 12 Abs. 2 finden Anwendung. Ist der Vertreter durch das Gericht bestellt (§ 14a Abs. 3), so 
steht die Befugnis zur Abberufung dem Gericht zu.

§ 14a Widerspruch gegen die Vertreterauswahl; Aufwendungsersatz und Vergütung

(1) Als Vertreter soll nicht bestellt werden: 
   1. wer dem Vorstand, dem Aufsichtsrat, dem Verwaltungsrat oder einem ähnlichen Organ des  Schuldners 

oder eines Kreditgebers des Schuldners angehört; 
   2. wer zu dem Schuldner in Kreditbeziehungen steht; 
   3. auf wen der Schuldner oder ein Gläubiger des Schuldners maßgebenden Einfluß hat. 
(2)  Eine  Minderheit,  die  den  zwanzigsten  Teil  des  Nennwerts  der  im  Umlauf  befindlichen 

Schuldverschreibungen erreicht, ist berechtigt, gegen die Auswahl des Vertreters bei dem Amtsgericht 
des Sitzes (Wohnsitzes) des Schuldners Widerspruch zu erheben. Der Widerspruch kann nur darauf 
gegründet werden, daß die Vorschrift des Absatzes 1 verletzt sei. Er kann nur binnen zwei Wochen nach 
der Versammlung erhoben werden. Über den Widerspruch entscheidet das Gericht nach Anhörung der 
Beteiligten; die Entscheidung unterliegt nicht der Beschwerde. Wird dem Widerspruch stattgegeben, so 
hat das Gericht nach Anhörung der amtlichen Vertretung des Handelsstands einen anderen Vertreter zu 
bestellen. Die Bestellung ist endgültig. 

(3) Die durch die Tätigkeit des Vertreters entstehenden Aufwendungen hat der Schuldner zu tragen. Er hat 
auch die Tätigkeit des Vertreters angemessen zu vergüten.

§ 15 Rechte des Vertreters

(1)  Ist  der  Schuldner  eine  Gesellschaft  oder  juristische  Person,  deren  Mitglieder  in  Versammlungen 
Beschlüsse fassen, so ist jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes bestellte Vertreter der Gläubiger befugt, 
den Mitgliederversammlungen beizuwohnen und sich an den Beratungen zu beteiligen. 

(2) Soweit nach den Gesetzen Schriftstücke, die sich auf die Verhandlungen in der Mitgliederversammlung 
oder auf die Vermögenslage oder den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft beziehen, den Gesellschaftern 
mitzuteilen sind, hat die Mitteilung in gleicher Weise auch an den Vertreter der Gläubiger zu erfolgen. 

(3) Zur Vorbereitung eines Beschlusses der in § 11 bezeichneten Art hat der Schuldner dem Vertreter der 
Gläubiger auf dessen Verlangen laufend die Einsicht in seine Bücher und Schriften zu gestatten sowie 
alle  Aufklärungen  und  Nachweise  zu  geben,  welche  die  sorgfältige  Erfüllung  der  dem  Vertreter 
obliegenden Interessenwahrnehmung erfordert.

§ 16 Vertreter nach § 1189 BGB; Abberufung und Neubestellung

(1) Die Befugnisse und Verpflichtungen eines Vertreters, dessen Bestellung gemäß § 1189 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs  oder  auf  Grund  einer  bei  Ausgabe  der  Schuldverschreibungen  in  verbindlicher  Weise 
getroffenen Festsetzung erfolgt, werden durch die nach diesem Gesetz vorgenommene Bestellung eines 
Vertreters nicht berührt. 



(2)  Die  Rechte,  welche  nach  den  Vorschriften  des  §  3  und  des  §  7  Abs.  3  einem  von  der 
Gläubigerversammlung  bestellten  Vertreter  hinsichtlich  der  Berufung  der  Versammlung  und  der 
Ankündigung von Gegenständen zur Beschlußfassung zustehen, können auch von einem Vertreter der in 
Absatz 1 bezeichneten Art geltend gemacht werden. 

(3) Ist eine Mitwirkung der Gläubiger erforderlich, um an Stelle eines weggefallenen Vertreters der in Absatz 
1  bezeichneten  Art  einen  neuen  Vertreter  zu  bestellen,  so  kann  eine  Gläubigerversammlung  mit 
verbindlicher  Kraft  für  alle  Gläubiger  über  die  Bestellung  beschließen.  Der  Beschluß  bedarf  einer 
Mehrheit  von mindestens drei  Viertel der abgegebenen Stimmen, soweit  nicht in verbindlicher Weise 
andere Festsetzungen getroffen sind; die Vorschriften des § 12 Abs. 2 und des § 13 finden Anwendung. 

(4)  Auf  Antrag  von  Gläubigern,  deren  Schuldverschreibungen  zusammen  den  fünften  Teil  des 
Gesamtbetrags der im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen erreichen, kann das Gericht, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt,  den Vertreter abberufen. Unter den gleichen Voraussetzungen kann das 
Gericht an Stelle eines weggefallenen Vertreters einen neuen Vertreter bestellen. Zuständig ist das in § 4 
bezeichnete Amtsgericht. Vor der Verfügung, durch die über den Antrag entschieden wird, ist, soweit 
tunlich,  der Schuldner und im Falle der Abberufung des Vertreters auch dieser zu hören.  Gegen die 
Verfügung findet die sofortige Beschwerde statt. Das Amtsgericht kann vor der Entscheidung über den 
Antrag auf Abberufung eines Vertreters eine einstweilige Anordnung erlassen. 

(5) Auf die Eintragung des Wegfalls eines Vertreters sowie auf die Eintragung eines neuen Vertreters an 
Stelle des weggefallenen findet die Vorschrift des § 43 Abs. 1 der Grundbuchordnung keine Anwendung. 
Im Falle des Absatzes 4 ist das Amtsgericht befugt, das Grundbuchamt um die Eintragung zu ersuchen.

§ 17 Anderweitig bestellter Vertreter

(1)  Die  Vorschriften  des  §  16  finden  auch  auf  einen  Vertreter  Anwendung,  der  für  die  Besitzer  von 
Schuldverschreibungen  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  in  Gemäßheit  des 
bisherigen Rechts bestellt worden ist oder nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs bis zu 
dem Zeitpunkt, in welchem das Grundbuch als angelegt anzusehen ist, in Gemäßheit des Landesrechts 
durch Eintragung in das Hypothekenbuch oder ein ähnliches Buch bestellt wird. 

(2) Ein solcher Vertreter steht im Sinne des § 43 Abs. 2 der Grundbuchordnung einem nach § 1189 des 
Bürgerlichen  Gesetzbuchs  bestellten  Vertreter  gleich.  Dasselbe  gilt  in  Ansehung  eines  durch  die 
Gläubigerversammlung bestellten Vertreters. 

(3) Wird an Stelle eines weggefallenen Vertreters der in Absatz 1 bezeichneten Art nach dem Zeitpunkt, in 
welchem das Grundbuch als angelegt anzusehen ist, gemäß § 16 ein neuer Vertreter bestellt, so kann 
die Eintragung dieses Vertreters in das Grundbuch (§ 1189 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) auf dieselbe 
Weise wie die Bestellung herbeigeführt werden, ohne Unterschied, ob der weggefallene Vertreter in das 
Hypothekenbuch oder ein ähnliches Buch eingetragen war oder nicht.

§ 18 Insolvenz des Schuldners

(1)  Ist  über das Vermögen des Schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet,  so  gelten in  Ansehung der 
Versammlung der in § 1 bezeichneten Gläubiger die folgenden besonderen Vorschriften. 

(2) Die Versammlung wird von dem Insolvenzgericht einberufen und geleitet. 
(3)  Unverzüglich  nach  der  Eröffnung  des  Insolvenzverfahrens  ist  eine  Versammlung  der  Gläubiger 

einzuberufen,  um  über  die  Bestellung  eines  gemeinsamen  Vertreters  im  Insolvenzverfahren  zu 
beschließen;  die  Berufung  kann  unterbleiben,  wenn  schon  vorher  von  einer  Versammlung  über  die 
Bestellung eines solchen Vertreters Beschluß gefaßt worden ist. 

(4)  Das  Insolvenzgericht  hat  außer  den  Fällen  des  §  3  Abs.  2  eine  Versammlung  der  Gläubiger 
einzuberufen,  wenn  dies  von  dem  Insolvenzverwalter,  dem  Gläubigerausschuß  (§  67  der 
Insolvenzordnung) oder der Aufsichtsbehörde verlangt wird. 

(5) Die Stelle, bei welcher die Gläubiger die Schuldverschreibungen zu hinterlegen haben, wird durch das 
Insolvenzgericht bestimmt. 

(6) Die Vorschriften des § 5 Abs. 1 und 2 und des § 13 sind nicht anzuwenden.

§ 19 Anmeldung der Forderungen

Werden im Insolvenzverfahren die Forderungen aus den Schuldverschreibungen durch den von der 
Gläubigerversammlung bestellten Vertreter der Gläubiger angemeldet, so bedarf es der Beifügung der 
Schuldverschreibungen nicht. Zur Erhebung der bei einer Verteilung auf die Schuldverschreibungen 



fallenden Beträge ist die Vorlegung der Schuldverschreibungen erforderlich; auf die Erhebung findet die 
Vorschrift des § 14 Abs. 2 keine Anwendung.

§ 19a Insolvenzplan

(1) In einem Insolvenzplan sind allen in § 1 bezeichneten Gläubigern gleiche Rechte anzubieten. 
(2) Die Vorschriften des § 11 Abs. 1 und des § 12 Abs. 3 sind nicht anzuwenden.

§ 20 Ausschluss- und Beschränkungsverbot der Gläubigerbefugnisse

Die in diesem Gesetz der Gläubigerversammlung und dem Vertreter der Gläubiger eingeräumten Befugnisse 
können durch Festsetzung in den Schuldverschreibungen nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden.

§ 21 [aufgehoben]

§ 22 Unwahre Angaben

(1) Wer in der Bekanntmachung, die gemäß § 2 erlassen wird, oder in der Auskunft, die gemäß § 11 Abs. 4 
in der Gläubigerversammlung erteilt wird, unwahre Angaben über Tatsachen macht, deren Mitteilung ihm 
nach den bezeichneten Vorschriften obliegt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

§ 23 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
   1. Schuldverschreibungen, die sich im Besitz des Schuldners befinden, einem anderen zu dem Zweck 

überläßt, das Stimmrecht entgegen § 10 Abs. 4 an Stelle des Schuldners auszuüben, 
   2. die Schuldverschreibungen zu dem in Nummer 1 bezeichneten Zweck benutzt, 
   3. besondere Vorteile als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er bei 

einer Abstimmung in der Gläubigerversammlung nicht oder in einem bestimmten Sinn stimme oder 
   4. besondere Vorteile als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß jemand bei einer 

Abstimmung in der Gläubigerversammlung nicht oder in einem bestimmten Sinn stimme. 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer als Schuldner von Schuldverschreibungen vorsätzlich oder leichtfertig 

gegen die in § 2 Satz 1 vorgeschriebene Pflicht zur Bekanntmachung verstößt. 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark geahndet werden.

§ 23a Körperschaft des öffentlichen Rechts

(1) Ist der Schuldner eine unter staatlicher Aufsicht stehende Körperschaft des öffentlichen Rechts, so kann 
die Versammlung der Gläubiger in den Fällen der §§ 3, 4 nur mit  Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
berufen werden.

§ 24 Anwendungsbereich

(1) Auf Schuldverschreibungen des Reichs, eines Landes oder von Gemeinden oder Gemeindeverbänden 
finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

(2)  Die  Landesgesetze  können  bestimmen,  daß  die  bezeichneten  Vorschriften  auch  auf 
Schuldverschreibungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden Anwendung finden.

§ 25 Pfandgläubiger einer Eisenbahn oder Kleinbahn

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Versammlung und Vertretung der 
Pfandgläubiger einer Eisenbahn oder Kleinbahn in dem zur abgesonderten Befriedigung dieser Gläubiger 
aus den Bestandteilen der Bahneinheit bestimmten Verfahren.

§ 26 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft. 
(2) Es findet auch auf die vorher ausgegebenen Schuldverschreibungen Anwendung.


